
 

Handlungsschritte bei (vermuteter) Kindeswohlgefährdung (KWG) (Stand 03/24) 
 

 

Vorgehen bei der Erfüllung des Schutzauftrages für Fachkräfte in verschiedenen Arbeitsfeldern  

gemäß §8a/§ 8b SGB VIII und § 4 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

 

 

 

Anhaltspunkte sind unbegründet 

 

 Arbeit wird fortgeführt 

 Ggf. Beratungsbedarf klären 

 Ggf. Problemlagen und Ressourcen erarbeiten 

 Ggf. Information über 

Unterstützungsmöglichkeiten und 

sozialräumliche Ressourcen weitergeben 

Einschätzung im GEFÄHRDUNGSBEREICH 

DROHENDE KWG 

 gewichtige Anhaltspunkte, die 

zeitnah zu einer akuten KWG führen 

können liegen vor 

AKUTE KWG 

 gewichtige 

Anhaltspunkte liegen 

gegenwärtig vor 

 

 

 

1. unmittelbar Erstellung von Mindestzuständen in einer Elternvereinbarung im 

Fachteam, um die KWG abzuwenden (Was muss mindestens bis Tag x getan 

werden, um die KWG abzuwenden) 

2. Gespräch mit den Erziehungs-/Personensorgeberechtigten führen                     

(soweit dies den Schutz des Kindes nicht in Frage stellt)  

 Information über Gefährdungseinschätzung  

 Erkundung der Kooperationsbereitschaft der Eltern zur Abwendung der KWG 

 Erkundung von Ressourcen bezogen auf die KWG 

3. Kontakt mit dem ASD  Weitergabe der Dokumentation und Information zur 

Vorgehensweise 

 

Gefährdungsmeldung  

an den ASD 

 

KOOPERATIONSBEREITSCHAFT DER ELTERN BESTEHT 

 Elternvereinbarung im gemeinsamen Gespräch mit 

konkreten Anforderungen und Fristen zur Abwendung der 

KWG schließen 

 Hinwirken auf Hilfen 

 

 Überprüfung der Umsetzung der Mindestzustände; 

Klärung der Verantwortlichkeiten 

KEINE KOOPERATIONSBEREITSCHAFT DER ELTERN  

 

 Meldung an den ASD, wenn Gefährdung nicht 

anders abgewendet werden kann 

 Information an die Eltern (wenn dadurch nicht der 

wirksame Schutz des Kindes/ Jugendlichen in 

Frage gestellt wird) 

 

Mindestzustände sind erledigt 

 

 Arbeit im Fall wird fortgeführt  

               Mindestzustände sind nicht erledigt  

 Prüfung der Option einer Fristverlängerung 

 erneute Gefährdungseinschätzung im Fachteam notwendig 

BEOBACHTUNG - Informationen zu gewichtigen Anhaltspunkten bündeln/Fakten sammeln 

 Gespräch mit dem Kind/Jugendlichen führen (Was ist wann, wie, wo, mit wem, wie oft passiert?) 

 Ggf. Gespräche mit weiteren Fachkräften und NetzwerkpartnerInnen (Team, Frühförderung, Kinderarzt, Therapeuten 

etc.) 

 Gespräch mit den Erziehungs-/Personensorgeberechtigten führen (soweit dies den Schutz des Kindes nicht in Frage 

stellt)  Beobachtungen schildern und Rücksprache hinsichtlich erreichbarer Mindestzustände zur Abwendung der 

KWG halten;  Hinwirken auf Hilfen 

AKUTE GEFAHR FÜR LEIB UND LEBEN 

 Polizei (110) und/oder Notarzt (112) anrufen  

 Telefonische Meldung an ASD* 0361 655 4742 

oder 0361 6550 (außerhalb der Sprechzeiten) 

 Leitung informieren 

 Nachreichen der Dokumentation  

GEFÄHRDUNGSEINSCHÄTZUNG IM TEAM 

 Gefährdungseinschätzung unter Hinzuziehung einer 

insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz sowie der 

Leitung 

(*verpflichtend für Fachkräfte aus der Kinder- und 

Jugendhilfe gemäß § 8a SGB VIII) 



 

ALLE HINWEISE UND VORGEHENSWEISEN SIND DETAILLIERT ZU DOKUMENTIEREN !!! 

Gefährdungslagen sind: Vernachlässigung, Körperliche Misshandlung, Seelische Misshandlung, Sexuelle Gewalt, Häusliche Gewalt 

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung  sind konkrete Beobachtungen und ernstzunehmende Hinweise zu 

Handlungen von Sorgeberechtigten und/oder deren Unterlassen und/oder zu Lebensumständen, die das körperliche, geistige oder 

seelische Wohl eines Kindes bzw. einer oder eines Jugendlichen gefährden bzw. die auf eine Dynamik, die eine Gefährdung auslösen 

kann, hindeuten. Dabei muss nicht zwangsläufig ein einzelner Anhaltspunkt für sich allein genommen eine Kindeswohlgefährdung 

anzeigen. Es genügt vielmehr, dass durch das Hinzutreten weiterer gefährdungsrelevanter Umstände ein Komplex von Anhaltspunkten 

entsteht, der (erst) in seiner Gesamtheit auf eine Kindeswohlgefährdung hinweist. 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163)  

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat  es das 

Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in 

Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen 

und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, 

1. 

sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen sowie 

2. 

Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz dem Jugendamt Daten übermittelt  haben, in 

geeigneter Weise an der Gefährdungseinschätzung zu beteiligen. 

Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten 

anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die 

Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht ei ne dringende Gefahr und 

kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, 

hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 

Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung 

zuständigen Stellen selbst ein. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustel len, 

dass 

1. 

deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder 

Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. 

bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie 

3. 

die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit 

hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft zu regeln, 

die insbesondere auch den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen. 

Daneben ist in die Vereinbarungen insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 

informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass diese bei 

Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung 

vornehmen und dabei eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuziehen. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Absa tz 4 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend. 

(6) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 

bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur 

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches 

zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 

Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage ges tellt wird. 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) 

§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
 

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall 

gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in  denen sie Unterkunft erhalten, 

und die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und 

Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 

1. 

zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 

2. 

zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in 

persönlichen Angelegenheiten. 

(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Absätzen 1 und 2 wird den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 

Rechnung getragen



 

 


